
INFORMATION ZU AUSLANDSAUFENTHALTEN IM G 8

Um Ihnen die Überlegungen und Planungen bezüglich eines Auslandsaufenthaltes für Ihre Töchter und Söhne zu 
erleichtern,  möchten  wir  einige  wichtige  Informationen  weiter  geben.  Grundsätzlich  ist  es  in  der  10. 
Jahrgangsstufe des G 8 auch möglich, für ein halbes oder ganzes Jahr mit einer Organisation einen Aufenthalt im 
Ausland durchzuführen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass dieser Schritt aus mehreren Gründen 
gut zu überlegen ist.
• Wenn nach der Rückkehr aus dem Ausland auf Probe in die Qualifikationsphase 11
vorgerückt wird und die Probezeit würde nicht bestanden, fehlt den Schülern auch der Mittlere Schulabschluss!
• Sollte nur ein halbes Jahr im Ausland verbracht werden, so werden die bereits
erzielten  Leistungen  als  Grundlage  für  die  Notengebung  herangezogen.  Die  fehlenden  großen 
Leistungsnachweise werden zunächst mit einer sog. „Begierde-6“ eingerechnet. Ist die Note dennoch insgesamt  
„ausreichend“, zählen nur die tatsächlich erbrachten Leistungen. Im anderen Fall muss eine Feststellungsprüfung 
erfolgen.

Von der Schule aus werden wir  vorau s s i c h tli ch  in diesem Schuljahr nur den Austausch mit Frankreich 
anbieten können:
• 1 Woche Aufenthalt in Mulhouse mit Gegenbesuch der französischen Gastschüler (ca.30 Teilnehmer)

Leider  können wir  nicht  mehr am Friendship Connection Programm teilnehmen,  weil  dabei  von Seiten der 
amerikanischen Organisatoren weit reichende Veränderungen vorgenommen wurden.
Für den Frankreichaustausch müssen sich die Schüler zu Beginn der 10. Klasse mit einem Formular bewerben.  
Die Auswahl erfolgt in Absprache zwischen den Fachlehrern, Klassenleitern und dem Direktorat. Dabei wird 
besonderer  Wert  darauf gelegt,  dass die Teilnehmer gute Botschafter  unserer Schule sind und dass auch ein 
echtes Interesse an Sprache und Kultur des Gastgeberlandes vorhanden ist.

Darüber hinaus können Sie im Zeitraum 2  Woche n  vor  bis  eine  Woch e  nach  den
Ost erf erien  auch einen privat begründeten Austausch organisieren.  Dabei ist es natürlich Voraussetzung, 
dass die Schüler auch eine Schule besuchen.
Ein Antrag muss über das Sekretariat an das Direktorat eingereicht werden.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen neben den Fremdsprachenlehrern auch Herr Dr. Hessenauer und Herr Hering 
zur Verfügung.

Zur weiteren Information empfehlen wir folgende Internetseiten:

•     http://international.jugendnetz.de
•     http://www.bjr.de  (Bayerischer Jugendring/Internationales/Sprachreisen)
• www.schueleraustausch.de  
• www.rotary1950.de    www.Rotary-Jugenddienst.de     (Termin: 01. November 2010)
• www.dfh.org   (Deutscher Fachverband High School e.V.)    (Termin: 15. Oktober 2010)

Wir  sind  natürlich  permanent  bemüht,  weitere  Kontakte  für  Austauschmöglichkeiten  über  das  Netz 
benediktinischer  Schulen  zu  knüpfen  bzw.  zu  intensivieren  und hoffen  auf  mehr  Möglichkeiten  für  unsere  
Schüler!

Ein besonderer Hinweis für die Eltern und Schüler in den 8./9. Klassen: Bitte informieren Sie sich über die  
Termine  für  das  Schuljahr  2011/2012 rechtzeitig  über die angegebenen  Internetseiten  und beachten  Sie die 
Hinweise in der Presse. Der Termin für die  Stipendien beim Deutschen Fachverband High School e.V. ist 
bereits der 15. Oktober 2011!!

Das Stipendium des Deutschen Bundestages (PPP) für das Schuljahr 2012/2013 wird in der Zeit von 02. Mai bis 
02. September 2011 vergeben!

Hubert Hering
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